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§ 30 BDG 1979 Anrechnung auf die
Grundausbildung

 BDG 1979 - Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 12.10.2024

§ 30.

Auf die Grundausbildung können anderweitige Ausbildungen oder sonstige Quali/zierungsmaßnahmen,

Berufserfahrungen und selbständige Arbeiten angerechnet werden, soweit sie mit entsprechenden Teilen der

Grundausbildung gleichwertig sind und dies im Hinblick auf die Ziele der Grundausbildung zweckmäßig ist. Auch die

gänzliche Anrechnung der Grundausbildung ist zulässig. Die Gleichwertigkeits- sowie die Zweckmäßigkeitsprüfung

nimmt die Dienstbehörde vor. Ein Rechtsanspruch auf Anrechnung besteht nicht.
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